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Erwägungen

E. 1
Mit Entscheid vom 3. September 2025 genehmigte das Zivilgericht des Kantons
Basel-Stadt eine Vereinbarung der Parteien über die teilweise Abänderung des
Scheidungsurteils bzw. eines früheren Abänderungsurteils und schrieb das Verfahren ab.

Dagegen erhob die Beschwerdeführerin Berufung. Mit Verfügung vom 20. Januar 2026
verpflichtete das Appellationsgericht Basel-Stadt den "Berufungskläger" (gemeint: den
Berufungsbeklagten) vorsorglich, der geschiedenen Ehefrau (genauer bezifferte)
Kinderunterhaltsbeiträge - im Umfang der Vereinbarung der Eltern vor dem Zivilgericht -
für den Sohn C.________ zu bezahlen.

Am 16. Februar 2026 hat die Beschwerdeführerin Beschwerde in Zivilsachen an das
Bundesgericht erhoben.

E. 2
Die Beschwerdeführerin richtet ihre Beschwerde einerseits gegen den Entscheid des
Zivilgerichts vom 3. September 2025. Dieser Entscheid kann vor Bundesgericht nicht
angefochten werden ( Art. 75 BGG ).

Andererseits ficht die Beschwerdeführerin die Verfügung des Appellationsgerichts vom 20.
Januar 2026 an. Dabei geht sie von der unzutreffenden Annahme aus, mit diesem Entscheid
sei ihre Berufung abgewiesen worden, und zwar - wie sie vorbringt - ohne materielle
Prüfung. Dies ist nicht der Fall. Bei der Verfügung vom 20. Januar 2026 handelt es sich
nicht um einen Endentscheid, sondern bloss um einen Zwischenentscheid innerhalb des am
Appellationsgericht hängigen Verfahrens. Mit dieser Verfügung hat das Appellationsgericht
bloss eine vorsorgliche Massnahme für die Dauer des Berufungsverfahrens angeordnet. Ein
solcher Zwischenentscheid ist am Bundesgericht nur ausnahmsweise anfechtbar, nämlich
dann, wenn er einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken könnte ( Art. 93 Abs.
1 lit. a BGG ), was von der beschwerdeführenden Partei darzutun ist. Die
Beschwerdeführerin legt jedoch nicht dar, weshalb die angefochtene Verfügung einen
solchen Nachteil bewirken könnte. Ihre Vorbringen gehen vielmehr - wie bereits gesagt -
von der unzutreffenden Annahme aus, über ihre Berufung sei abschliessend entschieden
worden. Am Rande rügt sie ausserdem eine Verfahrensverzögerung, doch scheint sich diese
Rüge nicht auf das hängige Berufungsverfahren zu beziehen.

Die Beschwerde ist offensichtlich unzulässig. Der Abteilungspräsident tritt auf sie im
vereinfachten Verfahren nicht ein ( Art. 108 Abs. 1 lit. a BGG ).

E. 3
Es rechtfertigt sich ausnahmsweise, auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten (
Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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